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7 �Sonstige Angaben, 
Vergütungsbericht

7.1 Bericht zur Unternehmenssteuerung 
und Erklärung zur Unternehmensfüh-
rung

Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG
Der Aufsichtsrat und der Vorstand haben sich auch im Geschäfts-
jahr 2019 fortwährend mit den Grundsätzen guter Unterneh-
mensführung auseinandergesetzt. Im Dezember 2019 haben 
Aufsichtsrat und Vorstand eine aktualisierte Entsprechenserklä-
rung nach § 161 AktG abgegeben und diese den Aktionären auf 
der Website der Nemetschek Group dauerhaft zugänglich 
gemacht. Den Empfehlungen der „Regierungskommission Deut-
scher Corporate Governance Kodex“ wurde und wird in der Fas-
sung vom 7. Februar 2017 mit Beschlüssen aus der Plenarsit-
zung vom 7. Februar 2017, bekannt gemacht im amtlichen Teil 
des Bundesanzeigers am 24. April 2017 (nachfolgend „Kodex“), 
mit folgenden Ausnahmen entsprochen: 

»» Die D&O-Versicherung sieht keinen Selbstbehalt für Aufsichts-
ratsmitglieder vor (Kodex-Ziffer 3.8 Abs. 3). Die Nemetschek 
SE ist nicht der Ansicht, dass ein Selbstbehalt die Motivation 
und das Verantwortungsbewusstsein der Aufsichtsratsmit-
glieder erhöhen würde. 

»» Bei der Festlegung der Vorstandsvergütung hat der Aufsichts-
rat auf Ebene der Nemetschek SE keinen vertikalen Vergü-
tungsvergleich, wie von Kodex-Ziffer 4.2.2 Abs. 2 empfohlen, 
vorgenommen. Als Holdinggesellschaft bietet die Nemetschek 
SE weder für den oberen Führungskreis noch für die Beleg-
schaft insgesamt geeignete Vergleichsmaßstäbe. Nichtsdesto-
trotz hat der Aufsichtsrat – wie bisher schon – bei seinen Ver-
gütungsentscheidungen die Vergütungen der Geschäftsleiter 
der wichtigsten Produktorganisationen als Vergleichsmaßstab 
mit herangezogen.

»» Die variablen kurzfristigen Vergütungsbestandteile sehen zwar 
Höchstgrenzen vor, die aber teilweise nicht betragsmäßig, son-
dern in Prozent eines festen Betrags ausgedrückt sind. 
Schließlich sehen die Vorstandsanstellungsverträge keine 
betragsmäßigen Höchstgrenzen für die Gesamtvergütung vor 
(Kodex-Ziffer 4.2.3 Abs. 2). Die Nemetschek SE ist nicht der 
Ansicht, dass dies bei dem existierenden Vergütungssystem 
erforderlich ist. Sind die variablen Vergütungsbestandteile der 
Höhe nach begrenzt, gilt dies auch für die zu erreichende 
Gesamtvergütung.

»» Eine Altersgrenze für Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder 
sowie eine Regelgrenze für die Zugehörigkeitsdauer zum Auf-
sichtsrat ist nicht explizit festgelegt und derzeit nicht geplant 
(Kodex-Ziffern 5.1.2 Abs. 2 und 5.4.1 Abs. 2). Eine solche 
Altersgrenze oder Regelgrenze für die Zugehörigkeitsdauer 

zum Aufsichtsrat würde die Gesellschaft pauschal in der Aus-
wahl geeigneter Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder ein-
schränken. Bei der Zusammensetzung des Vorstands, des 
Aufsichtsrats und des weiteren Führungskreises des Unterneh-
mens kommt es für die Gesellschaft vorrangig auf die Erfah-
rungen, Fähigkeiten und Kenntnisse des Einzelnen an (Kodex-
Ziffern 4.1.5, 5.1.2 Abs. 1 und 5.4.1 Abs. 2). Demgegenüber 
hält der Aufsichtsrat bzw. bezüglich Kodex-Ziffer 4.1.5 der Vor-
stand Diversity-Kriterien für nachrangig, auch wenn diese aus-
drücklich begrüßt werden. 

»» Der Empfehlung des Kodex zur Bildung qualifizierter Aus-
schüsse des Aufsichtsrats wird nicht gefolgt (Kodex-Ziffer 5.3), 
da der Aufsichtsrat derzeit nur aus vier Mitgliedern besteht. Die 
Aufgaben, für die der Kodex die Einrichtung von Ausschüssen 
empfiehlt, werden vom Aufsichtsrat der Nemetschek SE insge-
samt wahrgenommen.

Die Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG ist auf der Website 
www.nemetschek.com veröffentlicht.

Unternehmensführungspraktiken, die über die gesetz­
lichen Anforderungen hinaus angewandt werden
Nemetschek soll weltweit als ein verantwortlich handelndes 
Unternehmen mit hohen ethischen und rechtlichen Maßstäben 
wahrgenommen werden. 

Gemeinsame Grundlage des Handelns ist die spezifische Kultur 
der Nemetschek Group. Sie spiegelt sich im fairen und respekt-
vollen Umgang der Kollegen miteinander und gegenüber Dritten 
wider und zeichnet sich durch Leistungsbereitschaft, offene 
Kommunikation, Seriosität, Vertrauenswürdigkeit und durch die 
Schonung natürlicher Ressourcen aus. 

Diese Grundsätze sind im „Code of Conduct“ der Nemetschek 
Group zusammengefasst. Der Verhaltenskodex ist für alle Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, gleich welcher Funktion oder Position 
im Konzern, verbindlich. Denn nur die stetige Besinnung auf diese 
Werte und deren Einbeziehung in das tägliche Handeln stellt ein 
eindeutiges Bekenntnis zur Kultur des Unternehmens dar und 
sichert langfristig dessen unternehmerischen Erfolg. Der „Code of 
Conduct“ ist auf der Website der Gesellschaft abrufbar. Weitere 
Informationen zu diesem Thema finden Sie in der nichtfinanziellen 
Erklärung im Kapitel 2. 

Zur Unternehmenssteuerung und -führung wird des Weiteren auf 
Kapitel 1.3 im für die Nemetschek SE und den Konzern zusam-
mengefassten Lagebericht verwiesen.

Arbeitsweise von Vorstand und Aufsichtsrat
Die Zusammensetzung von Vorstand und Aufsichtsrat kann der 
Website entnommen werden. Der Vorstand hat keine Ausschüs-
se gebildet. Die Arbeitsweise des Vorstands ist in der Geschäfts-
ordnung für den Vorstand geregelt. Die Ressortverteilung inner-
halb des Vorstands ergibt sich aus einem Geschäftsverteilungsplan. 
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Der Aufsichtsrat besteht aktuell aus vier Mitgliedern und hat der-
zeit keine Ausschüsse gebildet. Die Arbeitsweise des Aufsichts-
rats ist in einer Geschäftsordnung geregelt. 

Bezüglich der Arbeitsweise von Vorstand und Aufsichtsrat wird 
auf den Corporate-Governance-Bericht des Geschäftsberichts 
sowie auf den Bericht des Aufsichtsrats verwiesen.

Zielgrößen für Frauenanteile, §§ 76 Abs. 4, 111 Abs. 5 AktG
Nach § 111 Abs. 5 AktG hat der Aufsichtsrat regelmäßig Zielgrö-
ßen für den Frauenanteil im Aufsichtsrat und im Vorstand festzu-
legen. Der Vorstand hat nach § 76 Abs. 4 AktG eine Zielgröße für 
den Frauenanteil auf der dem Vorstand nachgeordneten Füh-
rungsebene festzulegen.

Mit Beschluss vom 20. März 2019 hat der Aufsichtsrat für die Zeit 
bis zum 31. Dezember 2021 eine Zielgröße von mindestens 0 % 
für den Aufsichtsrat und Vorstand festgelegt, da es bei der 
Zusammensetzung des Aufsichtsrats und des Vorstands für die 
Gesellschaft vorrangig auf die Erfahrungen, Fähigkeiten und 
Kenntnisse des Einzelnen ankommt. 

Dessen ungeachtet wird der Aufsichtsrat im Falle der Vakanz von 
Aufsichtsrats- oder Vorstandspositionen bei der Suche nach 
Kandidaten selbstverständlich auch Frauen in Betracht ziehen.

Mit Beschluss vom 20. März 2019 hat der Vorstand für die Zeit 
bis zum 31. Dezember 2021 eine Zielgröße von mindestens 25 % 
für die erste Führungsebene festgelegt.

7.2 Erläuternder Bericht des Vorstands 
zu den Angaben nach § 289a HGB und 
§ 315a HGB

(1) Zusammensetzung des gezeichneten Kapitals
Das Grundkapital der Nemetschek  SE beläuft sich am 31. 
Dezember 2019 auf 115.500.000,00  EUR und ist eingeteilt in 
115.500.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien.

(2) Beschränkungen, die Stimmrechte oder die Übertra­
gung von Aktien betreffen
Beschränkungen, die Stimmrechte oder die Übertragung von 
Aktien betreffen, bestehen nicht.

(3) Beteiligungen am Kapital, die 10 % der Stimmrechte 
überschreiten
Die direkten und indirekten Beteiligungen am gezeichneten Kapi-
tal (Aktionärsstruktur), die 10 % der Stimmrechte überschreiten, 
sind im Anhang zum Jahresabschluss bzw. im Konzernanhang 
zum Konzernabschluss der Nemetschek SE dargestellt.

(4) Aktien mit Sonderrechten, die Kontrollbefugnisse 
verleihen
Aktien mit Sonderrechten, die Kontrollbefugnisse verleihen, 
bestehen nicht.

(5) Art der Stimmrechtskontrolle, wenn Arbeitnehmer am 
Kapital beteiligt sind und ihre Kontrollrechte nicht unmit­
telbar ausüben
Stimmrechtskontrollen für Arbeitnehmer, die am Kapital beteiligt 
sind, bestehen nicht.

(6) Gesetzliche Vorschriften und Bestimmungen der 
Satzung über die Ernennung und Abberufung von 
Vorstandsmitgliedern und die Änderung der Satzung
Die Bestellung und die Abberufung von Mitgliedern des Vorstands 
sind in den §§ 84 und 85 AktG in Verbindung mit § 8 der Satzung 
der Nemetschek  SE geregelt. Danach werden Vorstandsmit-
glieder vom Aufsichtsrat für höchstens fünf Jahre bestellt. Eine 
wiederholte Bestellung oder Verlängerung der Amtszeit, jeweils 
für höchstens fünf Jahre, ist zulässig.

Für die Änderung der Satzung gilt § 179 AktG in Verbindung mit 
§§ 14 und 19 der Satzung der Nemetschek SE. Danach beschließt 
über Satzungsänderungen grundsätzlich die Hauptversammlung 
mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen. 
Sofern mindestens die Hälfte des Grundkapitals vertreten ist, 
reicht die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Soweit 
das Gesetz für Beschlüsse der Hauptversammlung außerdem 
eine Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grund-
kapitals vorschreibt, genügt, soweit gesetzlich zulässig, die ein-
fache Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grund-
kapitals. Gemäß § 14 der Satzung der Nemetschek  SE ist der 
Aufsichtsrat befugt, Änderungen der Satzung zu beschließen, die 
nur deren Fassung betreffen.

(7) Befugnisse des Vorstands, Aktien auszugeben oder 
zurückzukaufen
Zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien bedarf die 
Gesellschaft gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG, soweit nicht gesetz-
lich ausdrücklich zugelassen, einer besonderen Ermächtigung 
durch die Hauptversammlung. In der Hauptversammlung vom 
28. Mai 2019 wurde ein Ermächtigungsbeschluss vorgeschlagen 
und entsprechend von den Aktionären beschlossen. 

Laut Beschluss gemäß Tagesordnungspunkt 7 der ordentlichen 
Hauptversammlung vom 28. Mai 2019 gilt die Ermächtigung wie 
folgt: 

„7.1 Die Gesellschaft wird ermächtigt, bis zum 28. Mai 2024 ein-
malig oder mehrmals bis zu 11.550.000 eigene Aktien, das sind 
10 % des Grundkapitals der Gesellschaft, ganz oder in Teilbeträ-
gen nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen zu erwerben. 
Dabei dürfen die aufgrund dieser Ermächtigung erworbenen 
Aktien zusammen mit anderen Aktien der Gesellschaft, die die 
Gesellschaft bereits erworben hat und noch besitzt oder die ihr 
nach den §§ 71a ff. AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt 
mehr als 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft übersteigen. 
Die Ermächtigung darf nicht zum Zweck des Handels in eigenen 
Aktien ausgenutzt werden. 
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